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Senegal, Seychellen, Simbabwe, Singapur, Slowakei, Slowenien, Somalia, Spa-
nien, Sri Lanka, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suri-
name, Swasiland, Syrische Arabische Republik, Thailand, Togo, Trinidad und To-
bago, Tschad, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Uganda, Ukraine, 
Ungarn, Uruguay, Venezuela, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik 
Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vietnam, Zypern. 

 Dagegen: Israel. 

 Enthaltungen: Honduras, Marshallinseln, Mikronesien (Föderierte Staaten 
von), Palau, Vereinigte Staaten von Amerika. 

57/117. Hilfe für Palästinaflüchtlinge 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 194 (III) vom 11. Dezem-
ber 1948 sowie auf alle ihre späteren Resolutionen zu dieser 
Frage, namentlich Resolution 56/52 vom 10. Dezember 2001, 

 sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 302 (IV) vom 
8. Dezember 1949, mit der sie unter anderem das Hilfswerk der 
Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten 
einrichtete, 

 ferner unter Hinweis auf die einschlägigen Resolutionen 
des Sicherheitsrats, 

 im Bewusstsein dessen, dass die Palästinaflüchtlinge seit 
mehr als fünf Jahrzehnten ohne Heimstätten, Land und Exi- 
stenzgrundlage sind, 

 bekräftigend, dass unbedingt eine Lösung für das Problem 
der Palästinaflüchtlinge gefunden werden muss, damit Gerech-
tigkeit und ein dauerhafter Frieden in der Region herbeigeführt 
werden können, 

 in Würdigung der unverzichtbaren Rolle, die das Hilfswerk 
der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen  
Osten in den über fünfzig Jahren seines Bestehens übernommen 
hat, um die Not der Palästinaflüchtlinge auf dem Gebiet der 
Bildung, der Gesundheit sowie der Hilfs- und Sozialdienste zu 
lindern, 

 Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalbeauftrag-
ten des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästinaflücht-
linge im Nahen Osten für die Zeit vom 1. Juli 2001 bis 30. Juni 
200227, 

 im Bewusstsein der nach wie vor bestehenden Bedürfnisse 
der Palästinaflüchtlinge in allen Einsatzgebieten, namentlich in 
dem besetzten palästinensischen Gebiet, in Libanon, in Jorda-
nien und in der Syrischen Arabischen Republik, 

 mit dem Ausdruck ihrer ernsten Besorgnis über die beson-
ders schwierige Lage der unter der Besatzung lebenden Palästi-
naflüchtlinge, namentlich im Hinblick auf ihre Sicherheit, ihr 
Wohlergehen und ihre Lebensbedingungen, sowie über die 
ständige Verschlechterung dieser Bedingungen in der letzten 
Zeit, 

 
27 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Siebenundfünfzigste Ta-
gung, Beilage 13 (A/57/13). 

 in Anbetracht der am 13. September 1993 erfolgten Unter-
zeichnung der Prinzipienerklärung über vorübergehende 
Selbstverwaltung durch die Regierung Israels und die Palästi-
nensische Befreiungsorganisation28 und der darauf folgenden 
Durchführungsabkommen, 

 sich dessen bewusst, dass der im Rahmen des Nahostfrie-
densprozesses eingesetzten Multilateralen Arbeitsgruppe für 
Flüchtlinge eine wichtige Rolle im Friedensprozess zukommt, 

 1. stellt mit Bedauern fest, dass die in Ziffer 11 ihrer Re-
solution 194 (III) vorgesehene Rückführung beziehungsweise 
Entschädigung der Flüchtlinge noch nicht stattgefunden hat und 
dass die Lage der Flüchtlinge daher weiterhin Anlass zu Be-
sorgnis gibt; 

 2. stellt außerdem mit Bedauern fest, dass es der Ver-
gleichskommission der Vereinten Nationen für Palästina nicht 
gelungen ist, einen Weg zu finden, um Fortschritte bei der 
Durchführung von Ziffer 11 der Resolution 194 (III) der Gene-
ralversammlung zu erzielen, und ersucht die Kommission, sich 
auch weiterhin um die Durchführung der besagten Ziffer zu 
bemühen und der Versammlung zu gegebener Zeit, spätestens 
jedoch bis zum 1. September 2003, darüber Bericht zu erstat-
ten; 

 3. bekräftigt, dass die Arbeit des Hilfswerks der Verein-
ten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten fort-
gesetzt werden muss und dass seine Einsätze und Dienste für 
das Wohlergehen der Palästinaflüchtlinge und für die Stabilität 
in der Region wichtig sind, solange die Frage der Palästina-
flüchtlinge ungelöst ist; 

 4. fordert alle Geber auf, auch weiterhin möglichst groß-
zügige Anstrengungen zu unternehmen, um den voraussichtli-
chen Bedarf des Hilfswerks zu decken, einschließlich des im 
Rahmen der jüngsten Nothilfeappelle genannten Bedarfs. 

RESOLUTION 57/118 

Verabschiedet auf der 73. Plenarsitzung am 11. Dezember 2002, ohne Ab-
stimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/57/520, Ziffer 23)29. 

57/118. Arbeitsgruppe zur Frage der Finanzierung des 
Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästina-
flüchtlinge im Nahen Osten 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 2656 (XXV) vom 
7. Dezember 1970, 2728 (XXV) vom 15. Dezember 1970, 
 
28 A/48/486-S/26560, Anlage. 
29 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss 
eingebracht von: Ägypten, Algerien, Bahrain, Belgien, Dänemark, Deutsch-
land, Dschibuti, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Finnland, 
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Japan, Jemen, Jordanien, 
Katar, Kuwait, Libanon, Luxemburg, Malaysia, Mali, Marokko, Mauretani-
en, Namibia, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Saudi-
Arabien, Schweden, Senegal, Slowenien, Spanien, Sudan, Tunesien, Türkei, 
Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigtes Königreich Großbritannien und 
Nordirland, Zypern und Palästina.  
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2791 (XXVI) vom 6. Dezember 1971, 56/53 vom 10. Dezem-
ber 2001 und die früheren Resolutionen zu dieser Frage, 

 sowie unter Hinweis auf ihren Beschluss 36/462 vom 
16. März 1982, mit dem sie den Sonderbericht der Arbeits-
gruppe zur Frage der Finanzierung des Hilfswerks der Ver-
einten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten30 zur 
Kenntnis nahm, 

 nach Behandlung des Berichts der Arbeitsgruppe31, 

 unter Berücksichtigung des Berichts des Generalbeauftrag-
ten des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästinaflücht-
linge im Nahen Osten für den Zeitraum vom 1. Juli 2001 bis 
30. Juni 200232, 

 in großer Sorge über die weiterhin kritische Finanzlage des 
Hilfswerks, die sich auf die weitere Bereitstellung der notwen-
digen Dienstleistungen des Hilfswerks an Palästinaflüchtlinge, 
namentlich auch auf die Notstands- und die humanitären Pro-
gramme, ausgewirkt hat und noch immer auswirkt, 

 betonend, dass auch künftig außergewöhnliche Anstren-
gungen unternommen werden müssen, damit die Tätigkeit des 
Hilfswerks wenigstens auf dem gegenwärtigen Niveau weiter-
geht und das Hilfswerk unbedingt notwendige Bauvorhaben 
durchführen kann, 

 1. spricht der Arbeitsgruppe zur Frage der Finanzierung 
des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge 
im Nahen Osten ihre Anerkennung aus für ihre Bemühungen, 
zur Gewährleistung der finanziellen Sicherheit des Hilfswerks 
beizutragen; 

 2. nimmt den Bericht der Arbeitsgruppe31 zustimmend 
zur Kenntnis; 

 3. ersucht die Arbeitsgruppe, sich in Zusammenarbeit 
mit dem Generalsekretär und dem Generalbeauftragten auch 
weiterhin darum zu bemühen, eine Lösung für die Finanzlage 
des Hilfswerks zu finden; 

 4. ersucht den Generalsekretär, der Arbeitsgruppe die für 
ihre Tätigkeit erforderlichen Dienste und Hilfen zur Verfügung 
zu stellen. 

RESOLUTION 57/119 

Verabschiedet auf der 73. Plenarsitzung am 11. Dezember 2002, auf Empfehlung 
des Ausschusses (A/57/520, Ziffer 23)33, in einer aufgezeichneten Abstimmung mit 
155 Stimmen bei 5 Gegenstimmen und 3 Enthaltungen. 

 
30 A/36/866 und Corr.1; siehe auch A/37/591. 
31 A/57/462. 
32 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Siebenundfünfzigste Ta-
gung, Beilage 13 (A/57/13). 
33 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss 
eingebracht von: Algerien, Agypten, Bahrain, Bangladesch, Brunei  
Darusalam, Dschibuti, Guinea, Indonesien, Jordanien, Katar, Komoren, 
Kuwait, Malaysia, Mali, Marocco, Mauretanien, Namibia, Oman, Saudi-
Arabien, Senegal, Somalia, Südafrika, Sudan, Tunesien, Vereinigte Arabi-
sche Emirate, Zypern und Palästina. 

 Dafür: Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Antigua und Barbuda, 
Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Bahamas, Bahrain, 
Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Bolivien, Bosnien und Herzego-
wina, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Chile, 
China, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Dänemark, Demokratische Volksrepublik Korea, 
Deutschland, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugoslawi-
sche Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, Fidschi, Finnland, Frank-
reich, Georgien, Ghana, Grenada, Griechenland, Guatemala, Guinea, Guyana, 
Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Iran (Islamische Republik), Irland, Island, Itali-
en, Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien, Jugoslawien, Kambodscha, Kamerun, Ka-
nada, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kolumbien, Kongo, Kroatien, Kuba, 
Kuwait, Laotische Volksdemokratische Republik, Lesotho, Lettland, Libanon, Li-
bysch-Arabische Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, 
Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mexi-
ko, Monaco, Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Neuseeland, Nicaragua, 
Niederlande, Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan, Panama, Paraguay, 
Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Ruanda, 
Rumänien, Russische Föderation, Sambia, Samoa, San Marino, São Tomé und 
Príncipe, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Senegal, Seychellen, Simbabwe, 
Singapur, Slowakei, Slowenien, Somalia, Spanien, Sri Lanka, St. Lucia, St. Vincent 
und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Swasiland, Syrische Arabische 
Republik, Thailand, Togo, Trinidad und Tobago, Tschad, Tschechische Republik, 
Tunesien, Türkei, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Venezuela, Vereinigte Ara-
bische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritan-
nien und Nordirland, Vietnam, Zypern. 

 Dagegen: Israel, Marshallinseln, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Ver-
einigte Staaten von Amerika. 

 Enthaltungen: Nauru, Papua-Neuguinea, Salomonen. 

57/119. Infolge der Feindseligkeiten vom Juni 1967 und 
späterer Feindseligkeiten vertriebene Personen 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 2252 (ES-V) vom 
4. Juli 1967, 2341 B (XXII) vom 19. Dezember 1967 und alle 
späteren Resolutionen zu dieser Frage, 

 sowie unter Hinweis auf die Resolutionen des Sicherheits-
rats 237 (1967) vom 14. Juni 1967 und 259 (1968) vom 
27. September 1968, 

 Kenntnis nehmend von dem Bericht, den der Generalse-
kretär gemäß ihrer Resolution 56/54 vom 10. Dezember 2001 
vorgelegt hat34, 

 sowie Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalbe-
auftragten des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästina-
flüchtlinge im Nahen Osten für den Zeitraum vom 1. Juli 2001 
bis 30. Juni 200235, 

 besorgt über das anhaltende menschliche Leid, das durch 
die Feindseligkeiten vom Juni 1967 und spätere Feindseligkei-
ten verursacht worden ist, 

 Kenntnis nehmend von den einschlägigen Bestimmungen 
der Prinzipienerklärung von 1993 über vorübergehende Selbst-
verwaltung36, die sich auf die Modalitäten für die Aufnahme 
 
34 A/57/338. 
35 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Siebenundfünfzigste Ta-
gung, Beilage 13 (A/57/13). 
36 A/48/486-S/26560, Anlage. 




